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Zum obbezeichneten Gesetzentwurf gibt das Amt der Salzburger Lan

desregierung folgende Stellungnahme bekannt: 

Durch die Verfassungsbestimmung im Art. I ist eine dauernde Kom

petenzbereinigung zugunsten des Bundes beabsichtigt. Bisher wurde 

die Geltungsdauer dieser Bestimmung befristet. Für eine unbefri

stete Geltung des Art. I besteht keine Notwendigkeit. Aus födera

listischen Überlegungen wird die vorgeschlagene Verfassungsbe

stimmung prinzipiell abgelehnt. 

Dem vorliegenden Entwurf könnte allenfalls dann zugestimmt wer

den, wenn im Gegenzug die Frage einer Landeskompetenz für Bau

stoffzulassungen im Umfang der EU-Bauproduktenrichtlinie einer 

einvernehmlichen Regelung zugeführt wird. Eine solche Regelung 

könnte etwa beinhalten, daß der Bund nur jene besonderen techni

schen Anforderungen an Bauprodukte regelt, die untrennbar mit ei

ner Bundeskompetenz verknüpft sind. In die Regelungszuständigkeit 

der Länder sollen hingegen alle technischen Anforderungen an Bau

produkte fallen, die für alle Bauwerke des Hoch- und Tiefbaus von 

Bedeutung sind. 
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Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen u.e. an die Verbin

dungssteIle der Bundesländer, an die übrigen Ämter der Landesre

gierungen und in 25 Ausfertigungen an das Präsidium des Natio

nalrates. 
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Für fdie i Landesregierung: 
- I ~ 

/ C II ~ { t l,- 1/l/VVvv, 
Dr. Albert Schatzmann I 
Landesamtsdirektor-Stellvertreter 
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